
Gewichtige 

Anhaltspunkte KWG 

bei Fallgeber

§ 42 SGB VIII 

(dringende 

Gefahr)?

Einschätzung mit 

eigenen Mitteln 

möglich?

Hinwirken auf die 

Inanspruchnahme 

geeigneter und 

erforderlicher Hilfen bei 

anderen Institutionen*

Angebot 

angenommen?

Hilfen 

erforderlich?

Angebot wirkt?

Einschätzungs-

bogen

Angebot 

angenommen?

Meldung an den 

Sozialen Dienst

Schnittstellen-

konzept/ interne 

DienstanweisungAngebot wirkt?

nein

nein

ja

nein

ja

Hinzuziehung 

einer §8a -

Fachkraft über 

die EB

Die Einschätzung kann ggfl. mit 

Einrichtungsleitung und/ oder kollegialer 

Beratung erfolgen

nein

nein

§ 42 SGB VIII 

(dringende 

Gefahr)?

nein

Die Prozessverantwortung hat der 

Fallgeber inne. Er behält sie so lange, bis 

der Soziale Dienst eine Mitteilung 

erhalten hat

ja

Hilfen 

erforderlich?

ja

nein

ja

ja

ja

Hinwirken auf die 

Inanspruchnahme 

geeigneter und 

erforderlicher Hilfen bei 

anderen Institutionen*

Dokumentation 

durch den Fallgeber

Erläuterung

* geeignete und erforderliche 

Hilfen können sein (beispielhaft):

frühe Hilfen 

Erziehungsberatung

Schuldnerberatung

Ende nein

ja

ja

nein


